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Norm

BauG Stmk 1995 §13 Abs12;

BauG Stmk 1995 §13;

BauG Stmk 1995 §26;

VwGG §34 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

Die Regelung der Abstände im § 13 Stmk BauG 1995 - ausgenommen Abs. 12 - bezieht sich ausschließlich auf Gebäude.

Soweit § 13 Stmk BauG 1995 auf das Vorliegen eines Gebäudes abstellt, konnten die Bf grundsätzlich durch die

Situierung der Stützmauer in der Nähe ihrer Grundgrenze bzw unmittelbar an ihrer Grundgrenze in keinem ihnen

durch § 26 Stmk BauG 1995 eingeräumten subjektivöffentlichen Recht verletzt sein.
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